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V

Vorwort zur 3. Auflage

Seit dem Zweiten Weltkrieg sind in Deutschland viele große komplexe Familien-
vermögen entstanden, für die spezielle Nachfolgekonzepte erforderlich sind, um
das Vermögen zu sichern und Streitigkeiten innerhalb der Familie zu vermeiden.

Dieser Ratgeber zeigt zunächst die diversen Risiken für komplexe Familienver-
mögen auf, bevor dann jeweils praxiserprobte Lösungen für den langfristigen
Erhalt des Familienvermögens dargestellt werden. So werden neben verschiede-
nen testamentarischen Gestaltungen insbesondere mögliche Gestaltungen durch
Eheverträge, Verzichtsverträge, Vorsorgevollmachten, Familienpoolgesellschaf-
ten und Stiftungen behandelt. Besondere Berücksichtigung findet jeweils die
Beteiligung von Minderjährigen in der Nachfolgegestaltung. An vielen Stellen
sind detaillierte Hinweise zu den Notarkosten und dem Vollzug der Urkunden
aufgeführt. Zusätzlich enthalten sind Themen wie Familienstrategie, Familien-
charta, Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit sowie Vermögensmanagement und
Family-Office. Zum Familienpool sind alle steuerlichen Aspekte tiefgehend dar-
gestellt.

Die nun vorliegende 3. Auflage wurde noch einmal gründlich überarbeitet und
erweitert. Viele Anregungen von Lesern zur 1. und 2. Auflage sind in der 3. Auf-
lage umgesetzt worden. So sind jetzt auch Ausführungen zur Volljährigenadop-
tion als Gestaltungsmittel enthalten. Die steuerlichen Aspekte bei Familienpool-
gestaltungen wurden erweitert und vertieft. Das Buch richtet sich an Rechtan-
wälte, Notare, Steuerberater und Vermögensverwalter, die Familien mit
komplexen Vermögen beraten, aber auch an diese Familien selbst. Die fundierte
praxisrelevante Darstellung der Themen sowie die vielen Vertragsmuster machen
das Buch zu einem hilfreichen Begleiter. Die Muster stehen elektronisch als
Download zur Verfügung, zusätzlich gibt es komplette Vertragsmuster als Ergän-
zung. Das Buch gibt den Rechtsstand Oktober 2025 wieder.

Als Herausgeber und Autor dieses Buches bedanke ich mich ganz herzlich bei
meinen Mitautoren, ohne deren Unterstützung dieses Buch nicht entstanden
wäre.

Auch bedanke ich mich für die vielen Anregungen von Lesern zur 1. und 2. Auf-
lage, die in vielen Fällen in der 3. Auflage umgesetzt wurden. Ich freue mich,
wenn Sie sich bei Kritik, Anregungen oder Verbesserungsvorschlägen per E-Mail
an bvds@bvds-partner.de oder per Telefon unter 0251/49093222 an mich wenden.

Münster, im Oktober 2025

Ansgar Beckervordersandfort
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A. Einleitung

Amelie Fritsch

Das Familienvermögen ist vielfältigen Risiken ausgesetzt. Erkennt die Familie
mögliche Risiken und deren oft gravierende Auswirkungen, kann sie ihnen wirk-
sam begegnen. Einige lassen sich vermeiden, andere zumindest reduzieren. Um
ihr Vermögen zu schützen und zu erhalten, ist die Familie gut beraten, nicht aus
den eigenen, sondern aus den Fehlern Anderer zu lernen. Die nachfolgenden
Ausführungen sensibilisieren und vermitteln einen ersten Einblick in die Gestal-
tungsmöglichkeiten für den Vermögenserhalt.

B. Risiken durch Streit, Stillstand und Desinteresse

I. Vorbeugen ist besser als heilen
Streit und Stillstand sind vermeidbar. Sie sind eine häufige, nicht aber eine
zwangsläufige Folge von Konflikten. Konflikte indes gehören zur Normalität
unseres Lebens – und das seit Menschengedenken. Es ist hilfreich, diese Tatsache
anzuerkennen. Denn die Erfahrung zeigt, dass wir mit dem, was wir erwartbar
und normal finden, ungleich souveräner umgehen. Es ist nicht der Konflikt, der
zerstörerisch wirkt. Es ist die Art und Weise, wie wir ihn behandeln.

Streit und Stillstand sind Indikatoren für ein hohes Involvement der Konfliktpar-
teien. Auch ein sehr geringes Involvement, nämlich Desinteresse, kann ein Grund
sein, dass Konflikte lange ungelöst bleiben und das Vermögen bedrohen.

Familien mit gemeinsamem Vermögen, wie zum Beispiel Unternehmerfamilien,
haben triftige Gründe, Streit und Stillstand zu vermeiden. Für sie haben Streit
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und Stillstand erhebliche Konsequenzen: immaterielle und materielle. Konflikte
sind nicht auf die Familie begrenzt. Streit hat Auswirkungen auf Privates und
Geschäftliches, gefährdet nicht nur den Familienfrieden, sondern auch die Zu-
kunft des Unternehmens, den Vermögenserhalt. Mitglieder dieser Familien kön-
nen dem Konflikt nicht einfach aus dem Weg gehen. Sie müssen langfristig koope-
rieren und profitieren daher in besonderem Maße von einer konstruktiven Kon-
flikthandhabung.

Drei einfache Grundsätze zur Vermeidung von Streit und Stillstand lauten: Ver-
sachlichen, Verringern, Vertrauen.

Konflikte zu versachlichen hilft, ihnen die zerstörerische Kraft zu nehmen. Es
ist gewissermaßen der weise dritte Weg, der sowohl dem Tabuisieren als auch
dem Dramatisieren des Konfliktes vorzuziehen ist. Versachlichen ist eine Kom-
munikationsstrategie. Wir können sie im Dialog mit anderen anwenden. Wir
können sie auch in unseren inneren Dialogen nutzen. Der „kühle Kopf“ ist ein
alltagssprachliches Bild, das einen nützlichen Anknüpfungspunkt liefert.

Der zweite – eigentlich banale – Ansatz zur Streitvermeidung lautet, nicht nur
die Schärfe der Auseinandersetzung, sondern auch die Anzahl der Konflikte zu
minimieren.

Und schließlich ist es eine Frage des Vertrauens. Überwiegt die Zuversicht, dass
eine gute Lösung erreicht wird? Oder anders gefragt: Gibt es ein gemeinsames
Fundament und ein gemeinsames Interesse? Respektieren wir Absprachen? Kann
ich darauf vertrauen, dass wir jenseits aller Unterschiede für die gleichen Ziele
ringen?

II. Streit, Stillstand und Desinteresse in der Familie

Anlässe für Streit gibt es in Unternehmerfamilien oder Familien mit komplexen
Vermögen einige. Der Erbfall – oder allgemeiner gesprochen der Generations-
wechsel – ist gerade für sie ein besonders kritisches Ereignis. Aber auch der
Alltag birgt mannigfache Gelegenheiten. Wer darf was? Wer bekommt was?
sind vermutlich die markantesten Fragen. Dabei findet diese Auseinandersetzung
nicht nur innerhalb einer Generation, z.B. zwischen Geschwistern oder Vettern
und Cousinen statt, sondern auch generationsübergreifend zwischen Vater und
Sohn, Onkel und Neffe etc. und auch über die engsten familiären Grenzen, die
Blutsbande, hinweg: was dürfen oder bekommen Schwiegerkinder, Geschiedene?

Je intensiver eine Familie zusammenarbeitet, desto stärker wirken sich Streit-
punkte aus: Geschwister, die operativ in der Geschäftsführung oder auf unter-
schiedlichen Hierarchiestufen zusammenarbeiten, haben sowohl mehr Konflikt-
potential als auch mehr Kooperationsbedarf. Ihr Streit kann weite Kreise ziehen.
Häufig formieren sich Lager im Betrieb: loyale Mitarbeiter tragen den Konflikt
stellvertretend aus.

Fritsch



B. Risiken durch Streit, Stillstand und Desinteresse 3

Während offene Anfeindungen vermutlich seltener sind, als es uns die Medien
glauben machen wollen, sind die stillen Symptome von Streit häufig und mitunter
ebenso folgenschwer. Familie und Unternehmen verlieren, wenn z.B. die Durch-
setzung individueller Interessen Entscheidungen dominieren oder wenn Sprach-
losigkeit die Verständigung über Ziele, den richtigen Weg oder den Ausgleich
von Interessen verhindert. Sie verlieren nicht nur, weil im Einzelfall ungünstige
Entscheidungen getroffen werden. Ebenso gewichtig ist der schleichende Verlust
von Vertrauen und Handlungsfähigkeit. Mangelnde Kommunikation, Miss-
trauen, Patt oder Blockaden bedeuten Stillstand.

Eine besondere Gefahr für das Unternehmen besteht im Aufschieben strategi-
scher Entscheidungen. Während Routinen operative Entscheidungen noch eine
Zeitlang ermöglichen, fehlt ein solcher Entlastungsmechanismus für komplexe,
insbesondere strategische Fragen. Schleichend wird die Zukunftsfähigkeit des
Unternehmens unterhöhlt. Und in kleinen und mittleren, oft aber auch in größe-
ren Familienunternehmen gibt es keine unabhängige Instanz, die einen strategi-
schen Diskurs und strategische Entscheidungen einfordern könnte.

Auf der strategischen Ebene zeigt sich die Abhängigkeit des Unternehmens von
der Kooperationsfähigkeit der Unternehmerfamilie in besonderer Weise. Das gilt
speziell für familiengeführte Unternehmen, aber auch für solche mit Fremdmana-
gement. Tückisch ist es, wenn mangelnde oder mangelhafte strategische Entschei-
dungen zunächst keine spürbaren Folgen haben: Der Aufschub von Investitionen
etwa führt mitunter kurzfristig zu verbesserten Ergebnissen, wenn bei zunächst
gleichem Umsatz weniger Abschreibungen das Ergebnis belasten. Gleiches gilt
für reduzierte Entwicklungskosten etc. Das sind günstige Voraussetzungen, Kon-
flikte weiter zu verschleppen.

Aber nicht nur offener Streit oder Stillstand gefährden das Familienvermögen.
Ein weiterer Faktor ist mangelndes Interesse von Familienmitgliedern an ihrem
Unternehmen oder sonstigen Vermögenswerten, oft einhergehend mit unzurei-
chenden Kenntnissen.

Mancher geschäftsführender Gesellschafter würde hier widersprechen: Uninte-
ressierte Minderheitsgesellschafter können aus Sicht eines Mehrheitsgesellschaf-
ters von Vorteil sein. In normalen Zeiten, in denen sie vertrauensvoll seinen
Empfehlungen folgen, ist das nachvollziehbar. Die Erfahrung zeigt aber zweierlei
Risiken. Zum einen kommt es auf konstruktives Verhalten bzw. ein gewisses
Verständnis der Unternehmens- oder Vermögenssituation an, wenn bestimmte
außerordentliche Entscheidungen zu treffen sind (häufiger sind Änderungen des
Gesellschaftsvertrages, seltener – aber keine Seltenheit – Kapitalerhöhungen oder
der Verkauf, üblicherweise wird auch der Generationswechsel gerne einvernehm-
lich organisiert). Zum anderen haben auch entfremdete Gesellschafter Erwartun-
gen, z.B. an Ausschüttungen oder faire Behandlung. Während sie einen gewissen
Verzicht klaglos hinnehmen, kann aus massiv enttäuschten Erwartungen der
Verlust von Vertrauen und Opposition erwachsen. Und schließlich wirkt sich

Fritsch
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ihre Haltung auf die nächste Generation aus. Mit einem neuen Rollenverständnis
stellt die nächste Generation die alten Spielregeln infrage und wird – womöglich
zur Unzeit – zu einem schwer kalkulierbaren Faktor für das Unternehmen.1

Wie so oft gilt: Nicht die guten Zeiten, sondern die schwierigen stellen eine
Gemeinschaft auf die Probe. Und hier wirkt umgekehrt, worauf eingangs hinge-
wiesen wurde: Enttäuschung auf Unternehmensebene gefährdet zugleich den
Familienfrieden, wenn dessen Fundament nicht gefestigt ist.

In stark zersplittertem Gesellschafterkreis ist Desinteresse eine besondere
Herausforderung. Hier ist auch für Entscheidungen mit einfacher Mehrheit eine
Vielzahl an Gesellschaftern zu interessieren. Üblicherweise werden daher strate-
gische Entscheidungen auf (zum Teil) familienfremd besetzte Gremien übertra-
gen, aber bspw. die Personalentscheidungen für die Gremienbesetzung bedürfen
weiterhin kooperationsfähiger und -williger Gesellschafter.

Eine besondere Herausforderung stellt Desinteresse auch für Familien dar, die
gemeinsam über diversifiziertes oder liquides Vermögen entscheiden. Hier geht
der Interessensverlust nicht erst mit der Zersplitterung des Gesellschafterkreises
einher. Weniger ein Mangel an Einfluss als ein Mangel an Identifikation ist die
Ursache. Der abnehmende Grenznutzen des Geldes einerseits sowie andererseits
die Austauschbarkeit der Anlageobjekte erschweren häufig schon die Übernahme
von Verantwortung in der zweiten Generation.

III. Charakteristische Streitursachen

Streit, Stillstand und Desinteresse bedrohen den Erhalt gemeinsamen Vermögens.
Sie sind gleichzusetzen mit dem Verlust von Handlungs- und Entscheidungsfä-
higkeit.

Eine vielversprechende Risikobegrenzung ist die Familienstrategie (siehe § 14
Rdn 13 ff.). Sie unterstützt Familien mit gemeinsamem Vermögen, charakteristi-
schen Konflikt- und Streitursachen zu begegnen. Zu diesen Ursachen zählen
Missverständnisse, hohe Anforderungen an die Zusammenarbeit von Familien-
mitgliedern sowie Entfremdung.

1. Missverständnisse

In Unternehmerfamilien und Familien mit professioneller Vermögensverwaltung
ist die Gefahr von Missverständnissen besonders hoch, da die Familienmitglieder
in geschäftlichen und privaten Kontexten miteinander agieren. Eine besondere
Quelle von Missverständnissen ist die fehlende Unterscheidung von Funktion

1 Brisant wird es, wenn es in der nächsten Generation keinen geschäftsführenden Mehrheits-
gesellschafter mehr gibt, z.B. weil kein Nachfolger zur Verfügung steht oder weil der
Mehrheitsanteil auf mehrere Erben verteilt wurde.
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und Person.2 Das geschäftliche Miteinander von Familienmitgliedern ist durchaus
von persönlicher Nähe geprägt und wird anhand der persönlichen Erwartungen
und Bedürfnisse als Familienmitglied bewertet (Anerkennung, Respekt, Zugehö-
rigkeit usw.). Persönliche Nähe begünstigt, dass sich Sachfragen und Beziehungs-
themen vermischen. Aussagen werden persönlich genommen.

Zu weiteren Missverständnissen führen die unvereinbaren Entscheidungsmaß-
stäbe nach der Familienlogik einerseits und der Unternehmenslogik andererseits –
bekannt als Paradoxien in Familienunternehmen (siehe § 14 Rdn 18 f.).

Das Konfliktpotential ist besonders hoch, wenn Privatleben und Geschäft eng
miteinander verwoben sind – räumlich, personell oder zeitlich. In einigen Fami-
lien wird dann Familiäres weitgehend zurückgestellt. In anderen kann sich nur
unzureichend eine professionelle Kultur herausbilden. Auf diese Weise reduziert
die Familien die Komplexität, kommt aber zu einseitigen Antworten auf die
typischen Paradoxien in Familienunternehmen, anstatt sie angemessen zu balan-
cieren.

Den Missverständnissen kann eine Familie vorbeugen. Familien, die geübt sind,
Person und Funktion zu trennen, gehen auch souveräner mit den Paradoxien von
Familienunternehmen um. Sie grenzen Funktionen (Geschäftsführer, Mitarbeiter,
Gesellschafter etc.) von Personen (Vater, Mutter, Tochter etc.) ab und etablieren
neben der privaten eine geschäftliche Kommunikation. Sie verringern das Streit-
potential, indem sie thematisieren, ob Fragestellungen dem Geschäftlichen oder
Privaten zuzuordnen sind. In der Trennung wird es möglich, geschäftliche Beur-
teilungen und Entscheidungen aus Unternehmenssicht zu begründen (bzw. zu
verstehen) und private aus Sicht der Familie. Dort wo sowohl Unternehmens-
als auch Privatsphäre berührt werden (z.B. Führungs- und Vermögensnachfolge),
gilt es, doppelt zu kommunizieren und beide Perspektiven zu beleuchten (siehe
§ 14 Rdn 15 ff.).

2. Hohe Anforderungen an die Zusammenarbeit von Familienmitgliedern

Unter Geschwistern, Cousins oder in Senior/Junior-Konstellationen gibt es
außergewöhnliche Dream Teams. Aber sie sind nicht die Regel. Es empfiehlt
sich, die jeweilige Situation unverklärt zu betrachten, und dort, wo die Zusam-
menarbeit belastet ist, für Entlastung zu sorgen. Das gilt unabhängig von der
Ebene, auf der Kooperation notwendig ist: ob im Gesellschafterkreis, im Zusam-
menspiel von Gesellschaftern und Geschäftsführung, im Geschäftsführungsteam
oder zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern.

2 Sowohl die jeweilige Funktion als auch unsere Person haben Einfluss auf unser Verhalten.
Aus der Funktion (Aufgabe, Status etc.) leiten wir ein Rollenverständnis ab, das wir indivi-
duell ausfüllen. Im Privaten wie auch im Geschäftlichen übernehmen wir unterschiedliche
Funktionen. Oft werten wir das Verhalten jedoch, ohne den Kontext der Funktion zu
berücksichtigen.

Fritsch

14

15



16

17

18

19
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Häufig ist zu beobachten, dass Zuständigkeiten von Familienmitgliedern nicht
klar sind. Entweder wurden sie nie besprochen (der Junior, dem kein Aufgaben-
feld beim Einstieg ins Unternehmen vorgegeben wurde) oder sie werden perma-
nenten Veränderungen unterworfen, weil es die Umstände offenbar erfordern.
Darüber hinaus fühlen sich Familienmitglieder im Unternehmen bisweilen für
quasi alles zuständig, was sie z.B. von ihrem Verantwortungsgefühl als Gesell-
schafter oder als Mitglied der Unternehmerfamilie ableiten. Ähnlich gelagert sind
Beispiele, in denen der Senior – wohlmeinend oder mangels Zutrauen oder aus
Gewohnheit – direkt auf die Mitarbeiter des Juniors zugreift. In allen diesen
Fällen sind die Grenzen der Zuständigkeit unklar oder werden (systematisch)
verletzt. Das belastet Kooperation, sorgt für Konflikte und ist eine verbreitete
Ursache von Streit und Stillstand.

Selbst klar geregelte und respektierte Verantwortlichkeiten führen nicht automa-
tisch zu guter Zusammenarbeit. Nicht immer bilden Familienmitglieder ein stim-
miges Team. Mitunter fehlt es an Verständnis füreinander, Kommunikationsfähig-
keit, Rationalität usw. Und es kommt vor, dass Familienmitglieder, die pflicht-
schuldig Aufgaben übernehmen, die ihren Neigungen nicht entsprechen, diese
nicht zu ihrer und anderer Zufriedenheit ausfüllen. Das belastet die Zusammen-
arbeit.

Es ist nützlich anzuerkennen, dass Familienunternehmen oder komplexe Vermö-
gen hohe Anforderungen an die Zusammenarbeit von Familienmitgliedern stel-
len. Diese Herausforderungen zu tabuisieren oder die Probleme zu dramatisieren
führt nicht zu einer Atmosphäre, in der konstruktive Lösungen im Sinne des
Unternehmens und im Sinne der Familie gefunden werden. Versachlichung, Tren-
nung von Funktion und Person, Verringerung von Komplexität, indem die Funk-
tionen im Unternehmen voneinander abgegrenzt und die Verantwortlichkeiten
geklärt werden, ist Teil des Familienstrategieprozesses. Zu berücksichtigen ist
dabei, in welchem Maße die Familie kooperationsbereit und -fähig ist. Das ent-
scheidet über die Wahl der jeweils geeigneten Strukturen, Regeln und Entlas-
tungsmechanismen.

3. Entfremdung

Die Zersplitterung von Gesellschaftsanteilen in großen Unternehmerfamilien
kann an der Schnittstelle zum Unternehmen zu sehr professionellen Entschei-
dungsabläufen führen, in der Regel unter Einbindung von Gremien mit klar
geregelten Zuständigkeiten (prominente Beispiele sind Freudenberg, Haniel,
Henkel oder Heraeus). Im günstigen Fall hat die Familie ein Systemvertrauen
ausgebildet, das das Vertrauen in Einzelpersonen flankiert. Zudem kann die Sach-
lichkeit im Diskurs der Gesellschafter von der Größe des Kreises profitieren.
Die wechselseitigen Abhängigkeiten von Unternehmen und Anteilseignern sind
geringer als in kleinen Unternehmerfamilien: Kleinstanteile ernähren ihre Eigen-
tümer einerseits meist nicht, andererseits ist der Einfluss des Einzelnen auf der
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Gesellschafterversammlung gering. Mitunter sind die Anteile sogar fungibel, so
dass ein Exit für denjenigen konfliktfrei möglich ist, der das Interesse an Koope-
ration verloren hat.

Problematisch ist es hingegen, wenn sich Konflikte zwischen Familienstämmen
auf weitere Generationen übertragen und das gemeinsame Interesse überdecken.
Anstelle von Sachargumenten werden Unterstellungen und Vorurteile ausge-
tauscht. Selbst wenn weitgehende Kompetenzen auf Gremien übertragen werden,
bleiben Streitpunkte: beispielsweise die Besetzung von Gremien, ggf. Neuord-
nung von Gremien, aber auch weitreichende unternehmerische Entscheidungen,
z.B. Investment oder (mindestens so konfliktträchtig) Desinvestment von Beteili-
gungsunternehmen. Die Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit bedarf hier
einer Stärkung von Fundament und Perspektive der Unternehmerfamilie. Hier
gilt es, der Entfremdung der Familienmitglieder untereinander aber auch der
Entfremdung vom Unternehmen zu begegnen. Die Familie kann sich – auf der
Basis ihrer Werte und Traditionen – an selbstgesteckten Zielen für Familie und
Unternehmen neu ausrichten und so ihre Handlungsfähigkeit zurückgewinnen.

Besonders in großen Unternehmerfamilien sollten Fundament, Perspektive und
Verantwortlichkeiten in einer Familiencharta dokumentiert werden (siehe § 14
Rdn 56 ff.). Das begünstigt Systemvertrauen. Dieses immaterielle Vermögen der
Familie bedarf ebenso der Pflege und Weitergabe wie das materielle. Je eher eine
Unternehmerfamilie es sich zur Aufgabe macht, ihre Kooperationsfähigkeit zu
sichern, umso besser wird sie die unternehmerischen Chancen für den Vermö-
genserhalt nutzen können. Konfliktpotential ist stets vorhanden. Es lohnt vor-
beugend mithilfe einer Familienstrategie die Stabilität zu erzeugen, die den Risi-
ken für den Vermögenserhalt begegnet.

IV. Fazit

Für Familien mit gemeinsamem Vermögen ist Kooperation Voraussetzung für
den Vermögenserhalt. Besonders deutlich wird dies am Beispiel von Unterneh-
merfamilien. Denn ohne Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit wird ihr Ein-
fluss kaum positive Kraft im Unternehmen entfalten. Streit gefährdet Koopera-
tion und damit die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit. Er ist häufige aber
keine zwangsläufige Folge von Konflikten. Es lohnt vielmehr, Streit vorzubeugen.

Kooperation braucht Vertrauen und profitiert von einem sachlichen Umgang mit
Konflikten und einem Weniger an Konfliktpotential. Die Familienstrategie ist
besonders geeignet, gerade den charakteristischen Streitursachen von Familien
mit gemeinsamem Vermögen vorzubeugen und das Miteinander zu entlasten,
indem sie das Fundament der Familie festigt, die Perspektive für Unternehmen,
Vermögen und Familie klärt, die Verantwortlichkeiten ordnet und die Ergebnisse
in einer Familiencharta dokumentiert (vgl. hierzu § 14). Sie berücksichtigt die
konkrete Situation der Familie und die Rahmenbedingungen des Unternehmens.
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§ 1 Risiken für das Familienvermögen8

Im Zentrum steht die Familie – nicht steuerliche Optimierung, nicht rechtliche
Beziehungen oder Ansprüche, sondern das gemeinsame Interesse.

Die steuerliche Optimierung und die rechtliche Ausgestaltung der erforderlichen
Gesellschaftsverträge, Testamente, Eheverträge, Verzichtsverträge, Vollmachten
etc. erfolgen idealerweise im Anschluss.3 Die rechtssichere Umsetzung leistet
ebenfalls einen erheblichen Beitrag zur Streitvermeidung. Sie ist ein wichtiger
Pfeiler für Systemvertrauen. Eine Familienstrategie im Vorfeld erleichtert, dass
die juristischen Regelungen aufeinander abgestimmt und in ein tragfähiges Ge-
samtkonzept eingebettet sind, das das gemeinsame Interesse der Familie wider-
spiegelt. Denn selbst unmissverständlich und mit Weitblick formulierte Verträge
und notarielle Urkunden beugen Streitigkeiten meist nur dann vor, wenn die
Beteiligten/Betroffenen angemessen einbezogen wurden. Ein anschauliches Bei-
spiel, wie wohlüberlegte Regelungen ins Leere laufen können, ist das Testament,
das bei den Unternehmenserben Überraschung auslöst und ihnen damit die erfor-
derliche Kooperation erschwert.

Ist Streit eskaliert, braucht es Verfahren zur Streitbeilegung. Einer Konfrontation
vor Gericht mag eine Familie ein Mediationsverfahren vorziehen, das neben
der Lösung des punktuellen Streites bewusst auch den Schutz der familiären
Beziehungen im Blick behält (vgl. hierzu § 13).

C. Risiken durch Pflichtteilsansprüche

Dr. Ansgar Beckervordersandfort, LL.M.

Sollen oder können nicht alle Familienmitglieder bei der Erbfolge mindestens in
Höhe des hälftigen gesetzlichen Erbteils berücksichtigt werden, so stellen die
dann möglicherweise entstehenden Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsan-
sprüche nicht zu unterschätzende Risiken für das Familienvermögen dar. Die
Ansprüche der Pflichtteilsberechtigten sind sofort fällig und es steht je nach
Strukturierung des Familienvermögens möglicherweise keine ausreichende Li-
quidität zur Verfügung, um die Ansprüche zu bedienen. Zudem führen Pflicht-
teilsstreitigkeiten oft zu einer starken emotionalen Belastung der Familie, mit
meist extrem hohen Anwalts- und Sachverständigenkosten für die Bewertung
der Nachlassgegenstände. Am effektivsten lassen sich die Risiken durch Pflicht-
teilsansprüche natürlich durch entsprechende Verzichtsverträge vermeiden (vgl.
hierzu § 3). Sind die Pflichtteilsberechtigten Familienmitglieder nicht dazu bereit
einen Pflichtteilsverzicht zu erklären, lassen sich die Pflichtteilsansprüche durch
geschickte lebzeitige Übertragungen (vgl. hierzu § 5) oder durch einen Wechsel
des Güterstandes (vgl. § 4 Rdn 19 ff.) reduzieren.

3 Die rechtliche Gestaltung ist nicht Teil der Familienstrategie und nicht Gegenstand der
Familiencharta.
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F. Risiken durch „Verschwendung“ des Familienvermögens 9

D. Risiken durch Sozialhilfeträger und/oder Gläubiger des Erben

Ganz andere Risiken bestehen, wenn Familienmitglieder auf Sozialleistungen
angewiesen sind oder ein Vollstreckungs- oder Insolvenzrisiko besteht (vgl.
hierzu § 2 Rdn 126 ff.).

So müssen erwerbsunfähige behinderte Angehörige vor einer weiteren Gewäh-
rung von Sozialhilfe zunächst das ihnen per Erbschaft zugeflossene Vermögen
aufbrauchen, bevor sie wieder Sozialhilfe erhalten, denn das Sozialhilferecht wird
vom Nachranggrundsatz beherrscht. Erwerbsfähige, aber dennoch bedürftige
Angehörige erhalten erst wieder Bürgergeld, wenn Sie das zugeflossene Vermö-
gen aufgebraucht haben, denn auch das Bürgergeld wird grundsätzlich nur nach-
rangig gewährt. Auch hier zählen zum verwertbaren Vermögen das als Erbe
oder Vermächtnisnehmer Erlangte und auch der mit dem Erbfall entstandene
Pflichtteilsanspruch eines Leistungsempfängers.

Bei überschuldeten bzw. insolventen Angehörigen droht die Gefahr, dass die
Gläubiger oder der Insolvenzverwalter sich aus dem Erb- oder Pflichtteil befrie-
digen und dadurch die Vermögenssubstanz für die Angehörigen und ihre Nach-
kommen nicht mehr zur Verfügung steht.

E. Risiken durch „Zersplitterung“ des Familienvermögens

Zudem birgt auch die „Zersplitterung“ des Familienvermögens langfristig gese-
hen enorme Risiken, denn eine vernünftige Risikostreuung bei der Vermögensan-
lage ist nur möglich, wenn das investierte Vermögen ausreichend hoch ist. Gute
Anlageberater sind erst ab einer entsprechend hohen Investitionssumme bereit,
tätig zu werden. Immobilien können langfristig nur bei einem ausreichend großen
Bestand rentabel verwaltet werden. Bestimmte Anlageformen, z.B. Private Equity
Fonds, stehen zudem überhaupt erst ab einem bestimmten Investitionsvolumen
zur Verfügung. Die Risiken durch „Zersplitterung“ des Familienvermögens kön-
nen z.B. durch die Einbringung der relevanten Vermögenswerte in einen sog.
Familienpool vermieden werden (vgl. hierzu § 8).

F. Risiken durch „Verschwendung“ des Familienvermögens

Manche Familienmitglieder müssen auch vor sich selbst geschützt werden, damit
sie das möglicherweise über Generationen hinweg aufgebaute Familienvermögen
nicht durch übermäßigen Konsum in kurzer Zeit aufbrauchen. Oft kann die
„Verschwendung“ des Familienvermögens schon durch die Einbringung der rele-
vanten Vermögenswerte in einen Familienpool ausreichend verhindert werden
(vgl. hierzu § 8). Zudem kann durch die Anordnung von Dauertestamentsvoll-
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§ 1 Risiken für das Familienvermögen10

streckung erreicht werden, dass einzelne Familienmitglieder bis zur Erreichung
eines bestimmten Alters oder dauerhaft nur eingeschränkt auf die Vermögens-
substanz und die Erträge zugreifen können (vgl. hierzu § 7). Auch die Einbrin-
gung des Familienvermögens in eine Stiftung stellt einen effektiven Schutz vor
„Verschwendung“ dar (vgl. hierzu § 9).

G. Risiken durch Fehlinvestitionen und Entwicklung an den
Finanzmärkten

Auch Fehlinvestitionen und die Entwicklung an den Finanzmärkten stellen ein
erhebliches Risiko für das Familienvermögen dar. Diese Risiken können durch
ein professionelles Vermögensmanagement zumindest stark reduziert werden
(vgl. hierzu § 15).

H. Risiken durch steuerliche Fallstricke

Auch wenn steuerliche Aspekte nie das ausschlaggebende Argument für oder
gegen eine bestimmte Gestaltung sein sollten, dürfen die steuerlichen Aspekte
natürlich nicht ganz außer Acht gelassen werden. Oft kann eine steuerliche
Belastung auch durch bestimmte Gestaltungen vermieden oder reduziert werden,
ohne dass die Gestaltung mit negativen Folgen für die Familienmitglieder verbun-
den ist. Insbesondere muss bei der Nachfolgegestaltung aber vermieden werden,
dass steuerliche Belastungen unvorhergesehen entstehen, da dies dann oft zu
erheblichen Liquiditätsproblemen und damit zu ernsthaften Risiken für den Er-
halt des Familienvermögens führt. In den einzelnen Kapiteln dieses Buches wird
an den entsprechenden Stellen immer auch auf die steuerlichen Aspekte bei der
Nachfolgegestaltung eingegangen.

A. Beckervordersandfort
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§ 2 Vermögenserhalt durch testamentarische Gestaltungen

Dr. Ansgar Beckervordersandfort, LL.M./Cathrin Beckervordersandfort
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